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70. Gesetz zur Schaffung von 
Sonderbestimmungen gemäß § 23 MAVO 
Bistum Mainz für die Sondervertretung der 
beamteten und beamtenähnlichen Lehrkräfte

1. Nach § 23 Mitarbeitervertretungsordnung Bistum 
Mainz werden die folgenden Sonderbestimmun-
gen erlassen:

„Sonderbestimmungen gemäß § 23 MAVO Bistum 
Mainz für die Sondervertretung der beamteten und 

beamtenähnlichen Lehrkräfte

§ 1 Sonderbestimmung Dienstgeber -  
zu § 2 Absatz 1 MAVO Bistum Mainz 

Dienstgeber im Sinne der Sonderbestimmungen ist das 
Bistum Mainz.

§ 2 Sonderbestimmung Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter - zu § 3 Absatz 1 MAVO Bistum Mainz

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne dieser Son-
derbestimmungen sind beamtete oder beamtenähnli-
che Lehrkräfte,
1. die nach dem Statut für die Beamtinnen und Be-

amten im Dienst des Bistums Mainz als Kirchen-
beamtinnen oder Kirchenbeamte ernannt sind

 oder
2. für die das Statut für die Beamtinnen und Beam-

ten im Dienst des Bistums Mainz arbeitsvertrag-
lich grundgelegt ist 

und die im Bistum Mainz an einer Schule eines ande-
ren kirchlichen oder nichtkirchlichen Rechtsträgers 
eingesetzt sind.

§ 3 Sonderbestimmung Mitarbeiterversammlung - 
zu § 4 Satz 2 MAVO Bistum Mainz 

Teilversammlungen sind auch zulässig, sofern nur 
Lehrkräfte in einem Bundesland betroffen sind.

§ 4 Sonderbestimmung Aktives Wahlrecht - 
zu § 7 Absatz 1 MAVO Bistum Mainz 

Maßgebend für die sechsmonatige ununterbrochene 
Tätigkeit nach § 7 Absatz 1 MAVO Bistum Mainz ist 
die Tätigkeit beim Bistum Mainz. 

§ 5 Sonderbestimmung Passives Wahlrecht -  
zu § 8 Absatz 1 MAVO Bistum Mainz

(1) Maßgebend für die sechsmonatige ununterbro-
chene Tätigkeit nach § 8 Absatz 1 MAVO Bistum Mainz 
ist die Tätigkeit beim Bistum Mainz. 

(2) 1Das passive Wahlrecht kann nur einmal ausgeübt 
werden. 2Die Entscheidung darüber trifft die betroffe-
ne Mitarbeiterin oder der betroffene Mitarbeiter. 

§ 6 Sonderbestimmung Vorbereitung der Wahl - 
 zu § 9 Absatz 1, 2, 4, 5, 8 MAVO Bistum Mainz 

(1) Die Frist zur Bestimmung des Wahltages durch 
die Mitarbeitervertretung der Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamten sowie der beamtenähnlich angestell-
ten Beschäftigten beim Bistum Mainz beträgt zwölf 
Wochen.

(2) Die Frist zur Bestellung des Wahlausschusses 
durch die Mitarbeitervertretung der Kirchenbeamtin-
nen und Kirchenbeamten sowie der beamtenähnlich 
angestellten Beschäftigten beträgt zwölf Wochen.

(3) 1Die Frist zur Bereitstellung der Liste aller Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter durch den Dienstgeber 
beträgt elf Wochen. 2Der Wahlausschuss übersendet 
die Liste der wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter spätestens zehn Wochen vor dem Wahl-
tag. 3Die Einspruchsfrist gegen die Eintragung oder 
Nichteintragung läuft spätestens acht Wochen vor 
dem Wahltag ab. 4Der Wahlausschuss hat mit Über-
sendung der Liste nach Satz 2 das konkrete Datum der 
Einspruchsfrist mitzuteilen.

(4) 1Nach Ablauf dieser Fristen versendet der 
Wahlausschuss die endgültige Liste aller aktiv und 
passiv wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. 2Gleichzeitig erfolgt die Aufforderung zur 
Einreichung von schriftlichen Wahlvorschlägen mit 
Übersendung der ausreichenden Anzahl von Formu-
laren nach § 9 Absatz 5 Sätze 1 und 3 MAVO Bistum 
Mainz. 3Der Wahlausschuss setzt mit der Übersendung 
den Termin fest und gibt ihn bekannt, bis zu dem die 
Wahlvorschläge einzureichen sind. 4Der Wahlvor-
schlag muss die Erklärung der Mitarbeiterin oder des 
Mitarbeiters enthalten, dass er oder sie der Benennung 
zustimmt und kein Ausschlussgrund im Sinne des § 8 
MAVO Bistum Mainz vorliegt.

(5) 1Die Frist für die schriftliche Bekanntgabe der für 
wählbar erklärten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beträgt drei Wochen vor der Wahl. 2Mit der schriftli-
chen Bekanntgabe sind die Briefwahlunterlagen zu 
versenden. 

§ 7 Sonderbestimmung Durchführung der Wahl - 
 § 11 MAVO Bistum Mainz 

(1) Die Wahl ist als Briefwahl durchzuführen.

(2) Das Verfahren richtet sich nach § 11 Absatz 4 
MAVO Bistum Mainz.
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